
Genereller Entwässerungsplan
startet in eine neue Ära
Seit seiner Einführung 1989 haben die meisten Gemeinden und Abwasserverbände einen 
Generellen Entwässerungsplan (GEP) erarbeitet. Jetzt muss er vielerorts wieder aktualisiert 
werden. Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA) bietet dazu 
verschiedene Arbeitsinstrumente an.

Jeder Bach, jeder Kanalisationsab-
schnitt in der Gemeinde Hagenbuch
(ZH) ist ihm bekannt. Christian Gutzwil-
ler ist ausgebildeter Kulturingenieur
und heute verantwortlich für die GEP
von fünf Gemeinden. Vor rund zehn
Jahren hat er damit begonnen, die Ge-
meinde Hagenbuch auf eine ganz spe-
zielle Art zu entdecken. Er begab sich in
den Untergrund und erforschte, wo das
Kanalisationssystem durchführte und
wo das Abwasser abgeleitet wird. «Ich
habe alle Daten und Fakten zusammen-
getragen, alle existierenden Pläne ge-
sammelt und die Informationen in den
entsprechenden Zustandsplänen zu-
sammengefasst», erklärt Gutzwiller. Die
Zustände der Leitungen wurden mittels
Kanalfernsehen eruiert und festgehal-
ten. Er erstellte Prioritäten für die 
Sanierungsarbeiten. Die Evaluations-
phase für die Gemeinde Hagenbuch
dauerte rund ein Jahr. «Eine komplexe
und sehr spannende Arbeit», so der In-
genieur. 
Gemäss dem revidierten Gewässer-
schutzgesetz von 1991 müssen alle Ge-
meinden einen GEP haben. So verlangt
das aktuelle Gewässerschutzgesetz ne-
ben dem qualitativen Schutz der Ge-
wässer auch einen besseren Schutz des
Grundwassers. Zudem sollen Offen -
legungen und Renaturierungen von
Fliessgewässern gefördert und somit
vor Eindolungen und Verbauungen 
geschützt werden. Das Gesetz verstärkt
auch den Gewässerschutz in der Land-
wirtschaft und fördert die Trennung des
verschmutzten vom nicht verschmutz-
ten Abwasser sowie die Versickerung.

So wird der GEP
aktualisiert 
Der GEP ist die wichtigste Planungs-
grundlage für den Gewässerschutz auf
kommunaler Ebene und in den Kläran-
lageneinzugsbieten. Seit seiner Einfüh-
rung 1989 haben die meisten Gemein-
den und Abwasserverbände einen GEP
erarbeitet. Bund, Kantone und VSA tru-
gen mit ihren Richtlinien und Vollzugs-
hilfen dazu bei, die generell formu -

lierten Anforderungen der Gewässer-
schutzgesetzgebung auf den konkreten
Einzelfall herunterzubrechen, und för-
derten damit eine möglichst einheitliche
Umsetzung. An verschiedenen Orten
kommt der GEP bereits in eine weitere
Phase, die älteren Planungsgrundlagen
sind veraltet. Wie soll der GEP nun ak-
tualisiert werden? Antworten darauf ge-
ben zwei neue Musterpflichtenhefte
und eine erläuternde Broschüre des
VSA. Stefan Hasler, Abteilungsleiter
Siedlungswasserwirtschaft beim kan -
tonalen Amt für Wasser und Abfall in 
Bern und Vorsitzender der VSA-Arbeits-
gruppe, die diese Musterpflichtenhefte
für den GEP erarbeitet hat, erklärt: «Es
handelt sich dabei nicht um rechtlich
bindende Richtlinien, sondern um Ar-
beitsgrundlagen in Form von möglichst
umfassenden Leistungsverzeichnissen.

Sie sind an die jeweiligen lokalen Ge -
gebenheiten und Bedürfnisse anzupas-
sen.» 
Der bisherige GEP war unterteilt in drei
Bearbeitungsphasen: Projektgrundla-
gen, Entwässerungskonzept und Vor-
projekte. Diese Gliederung wird nun 
geändert. Sie ist aufgrund der unter-
schiedlichen Aktualisierungsintervalle
nicht mehr zweckmässig. Hasler erläu-
tert dies an einem Beispiel: «Stösst etwa
eine Gemeinde bei Kanaluntersuch -
ungen mittels Videoaufnahmen auf
Leckschäden, so will sie mit dem ent-
sprechenden Vorprojekt nicht Jahre zu-
warten, bis auch das Entwässerungs-
konzept wieder nachgeführt worden
ist.» Neu erfolgt die weitere Bearbei-
tung deshalb in zwölf Teilprojekten, 
die thematisch gegliedert sind und 
sich weitgehend unabhängig vonei -
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Die ARA des Verbandes Moosee-Urtenenbach steht in Hindelbank; das Einzugsgebiet umfasst
14 Gemeinden. Bild: Miryam Azer



nander aktualisieren lassen (siehe Ta-
belle). 

Optimierte Aufgabenteilung
zwischen Gemeinden und Verband
An dieser neuen Version des Muster-
pflichtenhefts hat auch Markus Flücki-
ger mitgearbeitet. Er ist Bauingenieur
bei der Holinger AG und Projektleiter
des GEP des ARA-Verbandes Moossee-
Urtenenbach. Das Verbandsgebiet um-
fasst 14 Gemeinden. Flückiger begrüsst
die organisatorischen Erneuerungen.
«Zuvor haben zum Beispiel alle Ge-
meinden des Verbandes das Fremdwas-
ser gemessen. Dies jeweils zu verschie-
den Zeitpunkten», erwähnt er. Nun soll
sich das ändern. Durch die neue Struk-
turierung kann die Nachführung von
Daten und Bedürfnissen laufend oder
auch periodisch erfolgen. Das erleich-
tert die Umsetzung einer rollenden, 
logischen Entwässerungsplanung. Der
ARA-Verband wird den angeschlosse-
nen Gemeinden in Bälde einen Vor-
schlag für die aktualisierte Aufgabentei-
lung und eine Leistungsvereinbarung
zwischen Verband und Gemeinden vor-
legen. «Dabei ist für uns alle sehr wich-
tig, dass die Gemeinden die Autonomie
behalten», bemerkt Flückiger. Um in Zu-
kunft Doppelspurigkeiten zu vermeiden,

ist eine optimierte Aufgabenteilung zwi-
schen Gemeinden und Verband wichtig.
Demnach sollen die Gemeinden künftig
die Teilprojekte Anlagenkataster, Zu-
stand, Sanierung und Unterhalt, Finan-
zierung sowie Abwasserentsorgung im
ländlichen Raum, Entwässerungskon-
zept und Massnahmenplanung selber
nachführen. Die Teilprojekte Gesamt -
leitung, Organisation der Abwasserent-
sorgung (eventuell) und Datenbewirt-
schaftung werden zukünftig vom Ver-
band betreut werden. Dieser kümmert
sich auch um die Themen Gewässer, Ge-
fahrenvorsorge und Fremdwasser.

Künftig einheitliche
Datenerhebung und -lieferung
Direkt von der neuen Aufgabenteilung
betroffen ist Martin Meyer. Er ist Leiter
Bau der Gemeinde Moosseedorf: «Ich
begrüsse es, dass der ARA-Verband
mehr Verantwortung und Aufgaben
übernimmt. Für mich ist dieses Vorge-
hen sinnvoll.» Die Gemeinde Moossee-
dorf wird die Leistungsvereinbarung
unterzeichnen. Ab 2012 soll die neu
strukturierte Organisation operativ tätig
sein. Alle 14 Gemeinden werden ab die-
sem Zeitpunkt unter anderem Daten in
derselben Form erheben und abliefern.
«Innerhalb eines ARA-Einzugsgebietes

sind die auf kommunaler Ebene erhobe-
nen GEP-Daten bis anhin selten in einer
einheitlichen Qualität verfügbar», sagt
VSA-Mitglied Hasler zur allgemeinen
Situation. «Je nach Ingenieur gibt es
von Gemeinde zu Gemeinde beträchtli-
che Unterschiede bezüglich Form und
Inhalt der GEP-Nachführung, was für die
Aggregation der Daten auf Stufe Ver-
band erhebliche Kostenfolgen hat.» Dies
soll sich nun ändern. Der VSA hat im
Musterpflichtenheft für die Gesamtlei-
tung Minimalanforderungen an die Da-
tenverwaltung definiert. So wird auch
empfohlen, mit allen betroffenen Akteu-
ren ein entsprechendes Konzept zu ver-
einbaren, bevor Teilprojekte in Angriff
genommen werden. Dieses soll sicher-
stellen, dass die Nachführung sämt -
licher GEP-Daten koordiniert erfolgt, 
damit diese für den Verbands-GEP 
problemlos zusammengeführt werden 
können. Im ARA-Verband Moossee-Ur-
tenenbach wird voraussichtlich 2012
eine neue GEP-Ära beginnen. Flückiger
ist sicher, dass der Start gelingen wird:
«Wir sind gut vorbereitet, und die 
Gemeinden sowie der Verband sind 
innovativ und offen für sinnvolle Er-
neuerungen.» 

Brigitt Hunziker Kempf
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Gemäss Art. 5 Abs. 2 GSchV legt der
GEP mindestens fest:
• die Gebiete, für die öffentliche Kana-

lisationen zu erstellen sind
• die Gebiete, in denen das von be-

bauten oder befestigten Flächen ab-
fliessende Niederschlagswasser ge-
trennt vom anderen Abwasser zu
beseitigen ist

• die Gebiete, in denen nicht ver-
schmutztes Abwasser versickern zu
lassen ist

• die Gebiete, in denen nicht ver-
schmutztes Abwasser in ein oberir-
disches Gewässer einzuleiten ist

• die Massnahmen, mit denen nicht
verschmutztes Abwasser, das stetig
anfällt, von der zentralen Abwasser-
reinigungsanlage fernzuhalten ist

• wo, mit welchem Behandlungssys-
tem und mit welcher Kapazität zen-
trale Abwasserreinigungsanlagen zu
erstellen sind

• die Gebiete, in denen andere Sys-
teme als zentrale Abwasserreini-
gungsanlagen anzuwenden sind,
und wie das Abwasser in diesen Ge-
bieten zu beseitigen ist

Bei der Umsetzung des GEP muss die
Gemeinde die erforderlichen Mass-

nahmen treffen, indem sie zum Bei-
spiel
• bei der Erteilung von Baubewilli-

gungen sicherstellt, dass die Entsor-

gung des verschmutzten
und des unverschmutz-
ten Abwassers den Vor-
gaben des GEP ent-
spricht
• allenfalls notwen-
dige zusätzliche Abwas-
seranlagen erstellt
• anordnet, dass im
Bereich öffentlicher Ka-
nalisationen alle beste-
henden Gebäude an die
Kanalisation angeschlos-
sen werden (vgl. Art. 12
Abs. 1 GSchG)
• in Gebieten, in denen
die Abwasserentsorgung
noch nicht den im GEP
vorgesehenen Anforde-
rungen entspricht, die
notwendigen Massnah-
men vorsieht bezie-
hungsweise gegenüber
den Grundeigentümern
anordnet (vgl. Art. 12
Abs. 4 GSchG)

Informationen: www.vsa.ch (Genereller
Entwässerungsplan) 

Mindestinhalt des Generellen Entwässerungsplans

Stark vereinfachte Darstellung der im Musterpflichtenheft
vorgeschlagenen Aufgabenteilung für die Bearbeitung der
zwölf Teilprojekte zwischen Verbands-GEP und kommuna-
lem GEP. Tabelle: zvg


